
Hinweise zum Ausfüllen des Antrags auf Leistungen für Bildung und Teilhabe 

 

 

Ein Anspruch besteht frühestens ab Beginn des Monats, in dem der Antrag ge-

stellt wird. 

 

Die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben können für Kin-

der und Jugendliche beantragt werden, die noch nicht volljährig (unter 18 Jah-

re) sind. 

 

Die übrigen Leistungen können bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres bean-

tragt werden, wenn eine Kindertageseinrichtung bzw. allgemein- oder berufs-

bildende Schule besucht wird und die/der Leistungsberechtigte keine Ausbil-

dungsvergütung erhält. 

 

Unter dem Begriff „Kindertageseinrichtung“ sind sowohl Kindergärten, -krippe, Hort 

als auch Kinderbetreuung bei Tagesmüttern oder ähnlichen Einrichtungen zu verstehen. 

 

Bitte geben Sie an, für welches Kind, welchen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen die 

Leistungen beantragt werden. Mit dem Antrag können mehrere Leistungen beantragt  

werden. 

 

Für jedes Kind, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ist ein eigener Antrag zu 

stellen. 

 

 

Ausflüge der Schule / Kindertageseinrichtung 

 

Zu den Kosten gehören nicht das Taschengeld oder die Ausgaben, die im Vorfeld aufge-

bracht werden (z. B. Sportschuhe, Badesachen). 

 

Klassenfahrten 

 

Berücksichtigungsfähig sind sowohl Kosten für mehrtägige Fahrten der Schule im Rah-

men der schulrechtlichen Bestimmungen als auch für entsprechende Fahrten von Kinder-

tageseinrichtungen. 

 

Lernförderung 

 

Bitte fügen Sie dem Antrag den vom Klassen-/Fachlehrer ausgefüllten Vordruck „Lernför-

derung“ bei.  

 

Gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule / Kindertageseinrichtung 

 

Bitte bestätigen Sie durch Ankreuzen, dass die Schülerin/der Schüler regelmäßig am ge-

meinschaftlichen Mittagessen teilnimmt. 

 

Für Kinder die eine Kindertageseinrichtung besuchen, reichen Sie bitte ein Schreiben der 

Einrichtung als Nachweis ein, aus dem die Kosten für das gemeinschaftliche Mittagessen 

hervorgehen. Bitte geben Sie an, an wie vielen Tagen im Monat das Kind durchschnittlich 

in der Kindertageseinrichtung die Mahlzeit einnimmt. 

 

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 

 

Mit dieser Leistung soll es Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, sich in Vereins- 

und Gemeinschaftsstrukturen zu integrieren. Als Nachweis kann eine Zahlungsaufforde-

rung, ein Mitgliedsvertrag oder eine schriftliche Bestätigung des Anbieters/Vereins über 

die Kosten dienen. 


